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Erklärungen zu Tariftreue / Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen   
Vergabe der Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder Gemeinde Seebad Heringsdorf 
GmbH & Co. KG: Neubau 28 WE sozialer Wohnungsbau in 17429 Seebad Bansin 
(Vergabenummer 2107) 

1.  Erklärungen der Bieter nach § 9 Absatz 4 bis 6 VgG 
M-V1: Mindestlohn  

Mein Unternehmen verpflichtet sich, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach § 9 
Absatz 4 Satz 1, Absatz 6 Satz 1 VgG M-V bei der Ausführung der Leistung mindestens 
das nach § 9 Absatz 4 Satz 1 und 2 VgG M-V maßgebliche Stundenentgelt zu bezahlen.  
Die Pflicht zu höherer Entgeltzahlung aufgrund anderweitiger Regelungen bleibt hiervon 
unberührt.  

Soweit mein Unternehmen Leistungen auf Nachunternehmer überträgt, verpflichtet es sich, 
dem Nachunternehmer die für mich geltenden Pflichten aufzuerlegen und die Beachtung 
dieser Pflichten durch den Nachunternehmer zu überwachen.  

2. Vereinbarungen nach § 10 VgG M-V zur Kontrolle der 
Mindestlohnzahlung  

Soweit der Auftragnehmer nach Maßgabe von § 9 Absatz 1, 4 und 5 VgG M-V ver-
pflichtet ist, gelten folgende Bestimmungen: 

Der Auftraggeber oder die andere Stelle nach § 10 Absatz 1 Satz 2 VgG M-V ist befugt, 
Kontrollen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 VgG M-V durchzuführen und dabei Einsicht in die 
Entgeltabrechnungen, die die zur Erfüllung des jeweiligen Auftrages eingesetzten Be-
schäftigten betreffen, sowie in die zwischen dem Auftragnehmer und seinen Nachunter-
nehmern geschlossenen Verträge zu nehmen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten 
auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat vollständige 
und prüffähige Unterlagen zur Vornahme der Kontrollen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 VgG 
M-V bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber oder der anderen Stelle nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 VgG M-V unverzüglich vorzulegen.  

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Obliegen-
heiten nach § 9 Absatz 1, 4, 6 und 9 VgG M-V eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 vom 
Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu höchstens 5 vom Hundert des Auftragswertes zu 
zahlen. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch dann verpflichtet, 
wenn der von ihm beauftragte Nachunternehmer oder ein von diesem eingesetzter Nach-
unternehmer gegen seine nach § 9 Absatz 5 begründete Obliegenheit verstößt, sofern 
der Auftragnehmer diesen Verstoß kannte oder kennen musste.  

                                                 
1 Gilt nicht, soweit Unternehmen oder vorgesehene Nachunternehmer mit Sitz im EU-Ausland verfahrens-
gegenständliche Dienstleistung ganz oder teilweise im EU-Ausland zu erbringen (vgl. § 9 Halbsatz 2 
VgG). 
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Der vorsätzliche, grob fahrlässige oder mehrfache Verstoß gegen die Obliegenheiten 
nach § 9 Absatz 1, 4 bis 6 und 9 durch den Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer 
berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Vertrages. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu 
ersetzen. 

3. Vereinbarungen nach § 11 VgG M-V zur Beachtung 
der ILO-Kernarbeitsnormen 

Bei der Ausübung meiner vertraglichen Leistungen verpflichte ich mich, ausschließlich Wa-
ren zu verwenden, die unter Beachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (International Labour Organization – ILO  http://www.ilo.org) fest-
gelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Informationen über 
die Gewinnung der Rohstoffe und die Herstellung der Ware sowie eine Liste der hieran 
beteiligten Unternehmen werde ich auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Ich informiere 
mich regelmäßig über die Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung und/oder der Her-
stellung der Ware. Über die Art und Weise der Informationsbeschaffung stelle ich auf 
Anforderung unverzüglich weitere Informationen zur Verfügung. 

Soweit ich Leistungen auf Nachunternehmer übertrage, verpflichte ich mich, dem Nachun-
ternehmer die für mich geltenden Pflichten aufzuerlegen und die Beachtung dieser Pflich-
ten durch den Nachunternehmer zu überwachen. 


